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§ 1 Einfuhrung 

I. Vorverständnisse 

Im Jahr 1974 hielt Raymond Aron in New York einen Vortrag zum Thema: 
Kann es eine multinationale Bürgerschaft geben?1. Die Titelfrage bezog sich auf 
die europäische Integration. Sie stammte nicht von Aron, sondern war ihm von 
den Veranstaltern vorgegeben worden. Aron hatte nach eigenen Angaben einige 
Mühe, sie überhaupt zu verstehen. Er beantwortete sie im Hinblick auf die da-
malige Europäische Gemeinschaft ohne Zögern mit Nein. Der Bürgerstatus war 
für den französischen Soziologen an den Nationalstaat gebunden und kam be-
sonders deutlich in der Wehrpflicht zum Ausdruck. Die Stellung der Staatsange-
hörigen der Mitgliedstaaten in der Europäischen Gemeinschaft sah Aron hin-
gegen als rein wirtschaftlich oder menschenrechtlich geprägt an. Der 1905 ge-
borene Aron berief sich dafür auf die Erfahrung seiner Generation2: 

„Jeder, der den Verlust seiner politischen Gemeinschaft erfährt, muß, wenn auch nur 
vorübergehend, die volle existenzielle Qual der Einsamkeit erleiden; welche anderen 
Rechte als seine Menschenrechte bleiben einem Individuum in Krisenzeiten, wenn es 
nicht länger die Mitgliedschaft in irgendeiner politischen Gemeinschaft beanspruchen 
kann? Die Juden meiner Generation können nicht vergessen, wie zerbrechlich diese 
Menschenrechte wurden, als sie nicht mehr mit Bürgerrechten einhergingen. Und diese 
Staatsbürgerrechte beinhalten - zumindest in der kontinentalen Tradition - Pflichten, 
allen voran die Pflicht zum Wehrdienst. Nein, diese Rechte und Pflichten die in Europa 
und anderswo wechselseitiger Natur sind, können kaum als multinational bezeichnet 
werden. Sie sind sogar in ihrer Quintessenz national." 

Zwei Jahre zuvor hatte sich Hans Peter Ipsen demselben Problem juristisch genä-
hert. Ipsen hatte fiir die Rechtsstellung der Staatsangehörigen der Mitgliedstaa-
ten in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft schon 1963 die Bezeichnung 

1 R. Aron, Is Multinational Citizenship Possible?: Social Research 41 (1974), S. 638; deut-
sche Übersetzung in: Kleger (Hrsg.), Transnationale Staatsbürgerschaft, 1997, S. 23. Eine kri-
tische Auseinandersetzung mit Arons Auffassung findet sich bei E. Meehan, Citizenship and 
the European Community, 1993, S. 1 ff. 

2 R. Aron, in: Kleger (Hrsg.), Transnationale Staatsbürgerschaft, S. 37. Zum in der Tradi-
tion des französischen Judentums seit der Revolution wurzelnden Patriotismus Arons vgl. N. 
Baverez, Raymond Aron. Un moraliste au temps des idéologies, 1993, S. 381 ff. 
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Marktbürger geprägt3. In seinem monumentalen Europäischen Gemeinsi:hafts-
recht formulierte er dann 1972 ebenso knapp wie apodiktisch4: 

„Durch die Rechtsberührung mit dem Gemeinschaftsrecht oder die Gliedzugehörigkeit 
ihres Staates zur Gemeinschaft gelangen die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten nicht 
in einen zusätzlichen Gemeinschafts-Status, der den aus der Staatsangehörigkeit resultie-
renden verdoppelte. Es gibt keine Gemeinschaftsangehörigkeit." 

Ipsens rechtsdogmatische Auskunft stimmte mit Arons soziologischer Betrach-
tung in der Sache überein. Die europäische Integration galt beiden als öko-
nomisch-funktionales Unternehmen, das die Frage nach einer europäischen 
Bürgerschaft nicht aufwarf. Beide argumentierten zugleich aus einem tief ver-
wurzelten nationalstaatlichen Verständnis von Angehörigkeit und Bürgerschaft 
heraus, das die Wahrnehmung der europäischen Integration bis heute häufig 
prägt5. Aron wie Ipsen beantworteten die Frage nach dem europäischen Bürger 
negativ, indem sie die Situation in der Europäischen Gemeinschaft implizit 
oder explizit mit der nationalstaatlichen Staatsangehörigkeit verglichen. In die-
ser bis heute einflußreichen Wahrnehmungstradition wird der europäische Bür-
gerstatus einer nationalstaatlich gedachten Staatsangehörigkeit gegenübergestellt 
und gewissermaßen als deren defizienter Modus, als Minus zur Staatsangehörig-
keit begriffen. Auch das symbolische Identifikationspotential der europäischen 
Bürgerschaft wird aus dieser Perspektive negativ mit den Identifikationsressour-
cen der (National-)Staaten verglichen6. 

Im Gegensatz dazu hat es seit den Anfängen der europäischen Integration im-
mer wieder Überlegungen zur Bürgerschaft auf europäischer Ebene gegeben, die 
versuchten, sich von diesem allein negativen Vergleich mit einer als Vollstatus 
verstandenen nationalen Staatsangehörigkeit zu lösen. So behandelte Pierre Du-
clos bereits 1961 in einem Pionieraufsatz den „Europäer" als eine „im Entstehen 

3 Zuerst in der Diskussion auf dem Zweiten FIDE-Kongreß 1963 in Den Haag, dann in: 
H. P. Ipsen/G. Nicolaysen, Haager Kongreß für Europarecht und Bericht über die aktuelle Ent-
wicklung des Gemeinschaftsrechts: NJW 1964, S. 339 (340). Vgl. dazu T. Oppermann, Vom 
Marktbürger zum EG-Bürger?, in: Nicolaysen/Quaritsch (Hrsg.), Lüneburger Symposion für 
Hans Peter Ipsen zur Feier des 80. Geburtstages, 1988, S. 87 (88 f.). 

4 H. P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 1972, S. 251; Hervorhebungen dort. Im 
Jahr 1988 hielt es Ipsen dann selbst nicht mehr für ausgeschlossen, daß bei fortschreitender 
Integration „außer der Rechte-Vermittlung und Pflichten-Bindung durch das Recht des Ge-
meinsamen Marktes ein Status höherer Gemeinschafts-Zugehörigkeit erwächst": Zum Refe-
rat von Thomas Oppermann, in: Nicolaysen/Quaritsch (Hrsg.), Lüneburger Symposion, 
S. 94 (95). 

5 Das schwierige Nebeneinander von nationalstaatlicher Tradition der Mitgliedstaaten 
und europäischer Integration hat der Verfassungshistoriker des deutschen Nationalstaats, 
Ernst Rudolf Huber, früh und hellsichtig analysiert: Nationalstaat und supranationale Ord-
nung, in: ders., Nationalstaat und Verfassungsstaat. Studien zur Geschichte der modernen 
Staatsidee, 1965, S. 273. 

6 Etwa bei U. Haltern, Das Janusgesicht der Unionsbürgerschaft: Schweizerische Zeit-
schrift fiir Politikwissenschaft 11 (2005), S. 87. 
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befindliche juristische Kategorie"7. Duclos hob hervor, daß es sich dabei um ei-
nen zusätzlichen, komplementären Status handele, der zur Staatsangehörigkeit 
der Mitgliedstaaten hinzutrete8. Der europäische Status sei aus sich heraus nur 
eine Sammlung von zahlenmäßig geringen, disparaten und manchmal zweitran-
gigen Rechten und Pflichten. Er dürfe aber eben auch nicht abgelöst von der na-
tionalen Staatsangehörigkeit begriffen werden. Denn der „Europäer" habe im-
mer schon eine Fülle von Rechten und Pflichten aus den nationalen Rechtsord-
nungen. Die Bereiche, in denen sein Status sich auf europäischer Ebene 
anreichern könne, seien deshalb naturgemäß beschränkt. Sie dürften nicht iso-
liert gedeutet werden, sondern als Ergänzung der Staatsangehörigkeit der Mit-
gliedstaaten9. Duclos gelang damit eine grundlegende Einsicht in die Struktur 
der Bürgerschaft auf europäischer Ebene. Denn er interpretierte diese nicht län-
ger aus einer — negativen oder unvorteilhaften — Gegenüberstellung zur nationa-
len Staatsangehörigkeit heraus. Vielmehr sah Duclos sehr klar, daß die Bedeu-
tung dieses Status nur in der Verbindung mit der Staatsangehörigkeit der Mit-
gliedstaaten begriffen werden konnte. Wie die europäische Rechtsordnung die 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten voraussetzte und auf ihnen aufruhte, so 
setzte auch der europäische Bürgerstatus die Staatsangehörigkeit der Mitglied-
staaten voraus und ruhte auf ihr auf. Die europäische Bürgerschaft war kein 
Vollstatus und auch nicht als Vollstatus konzipiert, sondern sie war ein Komple-
mentärstatus zur Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten. 

Diese Einsicht von Duclos blieb zunächst unbeachtet, zumal der europäische 
Rechtsstatus der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten in den beiden ersten 
Jahrzehnten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erst schrittweise durch 
das Sekundärrecht präzisiert und durch die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs entfaltet wurde. Verstärkt kam sie dann aber seit eben jenen siebzi-
ger Jahren ins Bewußtsein, in denen Aron und Ipsen Begriffe wie Angehörigkeit 
und Bürgerschaft noch einmal allein für die nationalstaatlich gedachten Mit-

7 P. Duclos, L'Européen. Exploration d'une catégorie juridique naissante: R G D I P 65 
(1961) , S. 260 . Z u Person und Werk siehe R. Pelloux/G. Burdeau, Préface, in: P. Duclos, L'être 
fédéraliste, 1968, S. I ff. Seine Schriften gehören in den Rahmen einer frühen französischen 
Diskussion über den föderalen Charakter der europäischen Integration: O. Beaud, Aperçus 
sur le fédéralisme dans la doctrine publiciste française au vingtième siècle: Revue d'histoire 
des facultés de droit et de la science juridique 24 (2004), S. 165 (194 ff.). 

8 „La condition d'Européen est une condition de complément. O n ne peut être Européen 
seulement, sans plus: on est Européen par surcroît, par surcroît d'une condition de national": 
P. Duclos, ebd., S. 297 . 

9 „En outre, le particulier qui, par impossible, ne serait qu'Européen serait titulaire d'une 
collection de droits et de devoirs singulière, hétéroclite et peu propre à lui garantir une exi-
stence juridique robuste ou même simplement utile: c'est que les particuliers tiennent déjà 
des législations nationales un nombre infini de droits et de devoirs et que les domaines dans 
lesquels leur statut peut encore se voir enrichi au nom de l 'Europe sont assez peu nombreux, 
disparates, et souvent secondaires; réduits par hypothèse à ces domaines ils ne seraient plus 
rien": P Duclos, ebd., S. 297 . 
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gliedstaaten reservieren wollten. Nun diskutierte man verstärkt, ob das geltende 
Gemeinschaftsrecht mit seinen Personenfreizügigkeitsrechten und Diskriminie-
rungsverboten nicht bereits bürgerschaftliche Elemente enthielt. Ahnlich wie 
Duclos fünfzehn Jahre früher sprach man jetzt von einer „beginnenden Form 
europäischer Bürgerschaft"10. Erstmals wurde jetzt auch die Perspektive formu-
liert, daß die Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten in die politischen 
Rechte des Aufenthaltsstaats einbezogen werden könnten . Nicht selten 
stammten die damaligen Überlegungen zu einem europäischen Bürgerstatus 
von pragmatischen britischen Juristen, die sich nach dem Beitritt Großbritan-
niens dem Gemeinschaftsrecht zuwandten12. Aus dem britischen Staatsangehö-
rigkeitsrecht und dem Commonwealth mit der Möglichkeit unterschiedlicher 
Angehörigkeitsbeziehungen innerhalb desselben Gebildes vertraut, nahmen sie 
die bürgerschaftlichen Elemente im Gemeinschaftsrecht unbefangen wahr und 
genauer in den Blick. Seit dieser zweiten Entdeckung des europäischen Bürgers 
in den siebziger Jahren bemüht sich die juristische Diskussion um seine nähere 
rechtsdogmatische Erfassung. 

Diese Bemühungen gewannen neue Bedeutung durch den im Jahr 1993 in 
Kraft getretenen Vertrag von Maastricht. Dieser Vertrag führte ausdrücklich ei-
nen europäischen Bürgerstatus in das Gemeinschaftsrecht ein: die Unionsbür-
gerschaft. Er erweiterte zugleich die Rechtspositionen, die das Gemeinschafts-
recht den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten eröffnete. Damit verschaffte er 
der Diskussion um den europäischen Bürger einen statusrechtlichen Anknüp-
fungspunkt im europäischen Primärrecht. Zugleich verwickelte er diese Diskus-
sion nun aber in die ideologisch überhöhten juristischen Grundsatzdebatten zur 
europäischen Integration, die an den Maastrichter Vertrag anknüpften. Die 
Mitgliedstaaten wie die Gemeinschaftsinstitutionen waren an dieser Verwick-
lung nicht unbeteiligt, versuchten sie doch mit der Aufnahme der Bestimmun-
gen über die Unionsbürgerschaft in das Primärrecht auch und gerade, der euro-
päischen Integration neue Legitimität und stärkere Akzeptanz zu verschaffen13. 
Damit forderten sie die erneute Formulierung und ideologische Kristallisierung 
der nationalstaatlichen Vorverständnisse von Angehörigkeit und Bürgerschaft 

10 R. Plender, An Incipient Form of European Citizenship, in: Jacobs (Hrsg.), European 
Law and the Individual, 1976, S. 39. 

11 E. Grabitz, Europäisches Bürgerrecht zwischen Marktbürgerschaft und Staatsbürger-
schaft, 1970. 

1 2 Vgl. neben R. Plender (Fn. 10) insbesondere A. Evans, European Citizenship: M L R 45 
(1982) , S. 497 ; ders., European Citizenship. A Novel Concept in E E C Law: A J C L 3 2 (1984) , 
S. 679. 

13 Instruktiv dazu: G. de Bürca, T h e Q u e s t for Legitimacy in the European Union: M L R 
59 (1996) , S. 349 (356 IT.); C. Lyons, A Voyage around Article 8. An Historical and Compara-
tive Evaluation of the Fate of European Union Citizenship: Y E L 17 (1997) , S. 135 (139 ff.); 
A. Bodnar, Legitimacy of European Citizenship, in: ders. u. a. (Hrsg.), T h e Emerging Consti-
tutional Law of the European Union. German and Polish Perspectives, 2003 , S. 287 . 
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geradezu heraus, die Raymond Aron im Jahr 1974 auf einer theoretischen 
Ebene formuliert hatte. 

Inzwischen ist der Pulverdampf der Kämpfe der neunziger Jahre verraucht. 
Mit einem gewissen Abstand zum Maastrichter Vertrag treten zudem die Kon-
turen der Unionsbürgerschaft als Rechtsinstitut deutlicher hervor, zumal diese 
nun auch durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs näher aus-
geformt werden. Es besteht daher jetzt — und vielleicht: erst jetzt — die Möglich-
keit einer rechtsdogmatischen Analyse, die sich dem Institut der Unionsbürger-
schaft sine ira et studio nähert. Eine derartige Analyse verspricht Erkenntnisse 
über die Europäische Union insgesamt. Denn bei komplexen Staatenverbindun-
gen findet diese Komplexität gerade in den Angehörigkeits- und Bürgerschafts-
fragen ihren Ausdruck. So versteht man das Commonwealth besser, wenn man 
seine common citizenship genauer analysiert. In der Schweiz schlägt sich der 
dreistufige Staatsaufbau bis heute in einem dreifach gestuften Bürgerrecht auf 
den Ebenen von Gemeinde, Kanton und Bund nieder. Auch für die Europäische 
Union kann die systematische Durchdringung ihrer Angehörigkeits- und Bür-
gerschaftsbeziehungen zu einer insgesamt klareren Erfassung dieses Gebildes 
beitragen. 

II. Angehörigkeit als Gegenstand eines allgemeinen föderalen 
Verfassungsrechts 

In der Sprache der überkommenen Allgemeinen Staatslehre formuliert, nimmt 
sich die vorliegende Studie für die Europäische Union des personellen Elements 
der traditionellen Drei-Elemente-Lehre an. Dabei muß sie allerdings die Ver-
engungen überwinden, die die Konzentration der entsprechenden Begrifflich-
keit auf den einheidich gedachten Staat, seine ebenfalls einheitlich gedachte 
Staatsangehörigkeit und sein ebenso einheitlich verstandenes Staatsvolk mit sich 
gebracht hat und immer noch mit sich bringt. Sie muß zu diesem Zweck all-
gemeine Begriffe und Kategorien entwickeln, die der Verdoppelung von Ange-
hörigkeits- und Mitgliedschaftsbeziehungen in föderalen Staatenverbindungen 
- und gerade auch im Bundesstaat - Rechnung tragen. Die vorliegende Studie 
ist daher nicht allein ein Buch über die Unionsbürgerschaft und kann es nicht 
allein sein. Vielmehr erarbeitet sie ein begriffliches Instrumentarium, das eine 
bessere rechtsdogmatische Erfassung föderaler Angehörigkeitsbeziehungen ins-
gesamt ermöglicht, und unternimmt auf dieser Grundlage die nähere Analyse 
der Unionsbürgerschaft. 
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1. Die Europäische Union als föderale Staatenverbindung 

Die Unionsbürgerschaft ist theoretisch wie dogmatisch nur angemessen zu erfas-

sen, wenn die Europäische Union als föderale Staatenverbindung begriffen wird. 

In den Anfangsjahrzehnten der europäischen Integration ist der föderale Cha-

rakter der Europäischen Gemeinschaften allenfalls am Rande vermerkt wor-

den 1 4 , wenn man von den idealistischen Visionen der europäischen „Föderali-

sten" der fünfziger Jahre einmal absieht15. Das lag vor allem an der funktionalen 

Ausrichtung der Gemeinschaften, an ihrer Konzentration auf wirtschaftliche In-

tegration16. Dementsprechend wurde auch nur vereinzelt versucht, die Per-

sonenverkehrsfreiheiten des E(W)G-Vertrags als Ausdruck eines gemeinschafts-

rechtlichen Angehörigkeitsstatus zu verstehen, der zur Staatsangehörigkeit der 

Mitgliedstaaten hinzutrat und an sie anknüpfte . Gerade in den Personenver-

kehrsfreiheiten lag aber von Anfang an der föderale Charakter der europäischen 

Integration begründet. Denn durch sie öffneten sich die Mitgliedstaaten wech-

selseitig für ihre Staatsangehörigen. Es wurden so nicht nur die beteiligten Staa-

ten, sondern auch ihre Völker miteinander verknüpft. Wenn es die Dimension 

gemeinsamer Verteidigung nicht gibt, dann liegt gerade in der wechselseitigen 

14 Vgl. aber früh: F. Münch, Föderalismus, Völkerrecht und Gemeinschaften: DÖV 1962, 
S. 649; H. Bülck, Föderalismus als internationales Ordnungsprinzip: WDStRL 21 (1964), 
S. 1 (1 £, 48 ff.); H. Steiger, Staatlichkeit und Uberstaatlichkeit. Eine Untersuchung zur recht-
lichen und politischen Stellung der Europäischen Gemeinschaften, 1966, S. 149 ff; P. Hay, 
Federalism and Supranational Organizations. Patterns for New Legal Structures, 1966, 
S. 79 ff; U. Scheuner, Wandlungen im Föderalismus der Bundesrepublik (1966), in: ders., 
Staatstheorie und Staatsrecht, 1978, S. 435 (437 f.); C.J. Friedrich, Federai Constitutional 
Theory and Emergent Proposais, in: Macmahon (Hrsg.), Federalism. Mature and Emergent, 
1955, S. 510; ders., Nationaler und internationaler Föderalismus in Theorie und Praxis: PVS 
5 (1964), S. 154; P. Reuter, La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, in: Le Fé-
déralisme, 1956, S. 347; R. Pelloux, Le Fédéralisme Européen, ebd., S. 361; ein Pionieraufsatz 
im Vorfeld schon bei G. Scelle, Le Fédéralisme et l'Europe Occidentale: Revue Politique et 
Parlementaire 49 (1947), déc. 1947, S. 209. Interessant auch der frühe Vergleich mit Real-
unionen zwischen Staaten (Österreich-Ungarn, Schwedisch-Norwegische Union bis 1905) 
bei D. S. Constantopoulos, Die Realunion als historisches und systematisches Vorbild für die 
juristische Konstruktion der Supranationalität, in: FS Karl Gottfried Hugelmann, 1959, 
Bd. 1,S. 133. 

15 In dieser Tradition noch W. Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat. Europäische Er-
fahrungen und Erkenntnisse, 1969, S. 39 ff. Seine Analyse des föderalen Charakters der da-
maligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ist sehr viel differenzierter, als der Titel des 
Buches vermuten läßt. 

16 Zu den Gründen für das weitgehende Fehlen föderaler Interpretationsmuster in den 
frühen Theorien der europäischen Integration: D.J. Elazar/I. Greilshammer, Federai Demo-
cracy: The U.S.A. and Europe Compared, in: Cappelletti u. a. (Hrsg.), Integration Through 
Law, Bd. 1/1, S. 71 (79 ff.); A. La Pergola, L'Unione Europea fra il mercato comune ed un mo-
derno tipo di Confederazione: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 47 (1993), 
S. 1 (2 ff). 

17 Zu den entsprechenden Deutungen vor der Einführung der Unionsbürgerschaft durch 
den Vertrag von Maastricht siehe näher unten § 17 II, S. 315 ff 
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Öffnung und Verknüpfung der Völker der beteiligten Staaten das föderale Ele-

ment einer Staatenverbindung18. Diese wechselseitige Öffnung fïir die jeweili-

gen Staatsangehörigen ist es deshalb auch, aus der heraus sich der komplemen-

täre Angehörigkeitsstatus der jeweiligen Staatenverbindung entwickelt. 

Je stärker die europäische Integration an allgemeiner Bedeutung gewann, de-

sto mehr mußten sich denn auch die Parallelen zu anderen föderalen Ordnun-

gen aufdrängen. Bereits seit Ende der siebziger Jahre verglichen so mehrere ein-

gehende Studien die Europäische Gemeinschaft mit den föderal strukturierten 

Vereinigten Staaten und arbeiteten Strukturverwandtschaften wie Unterschiede 

heraus19. Seit Ende der achtziger Jahre ist es dann mehr und mehr selbstver-

ständlich geworden, den föderalen Charakter von Europäischen Gemeinschaf-

ten und Europäischer Union zu betonen20. Für das Angehörigkeitsrecht ließe 

18 Das hat G. Chesné früh und klar herausgearbeitet: L'Etablissement des Etrangers en 
France et la Communauté Economique Européenne, 1962, S. 18 f. Dazu näher unten § 10 
III, S. 155 ff., und § 17 I 2b, S. 307 f. Dabei ist fur die europäische Integration zudem zu be-
rücksichtigen, daß die Dimension gemeinsamer Verteidigung fur die Mitgliedstaaten durch-
aus von Anfang an existiert hat, aber nach dem Scheitern der Pläne für eine Europäische Ver-
teidigungsgemeinschaft durch andere Institutionen wie NATO und WEU ausgefüllt wurde; 
vgl. dazu schon C.J. Friedrich, in: Macmahon (Hrsg.), Federalism, S. 519 ff. 

19 W.-H. Roth, Freier Warenverkehr und staatliche Regelungsgewalt in einem Gemein-
samen Markt. Europäische Probleme und amerikanische Erfahrungen, 1977; Sandalow/Stein 
(Hrsg.), Courts and Free Markets. Perspectives from the United States and Europe, zwei Bän-
de, 1982; Cappelletti/Seccombe/Weiler (Hrsg.), Integration Through Law. Europe and the 
American Federal Experience, drei Bände, 1986; K. Lenaerts, Le Juge et la Constitution aux 
Etats-Unis d'Amérique et dans l'Ordre Juridique Européen, 1988; den., Constitutionalism 
and the Many Faces of Federalism: AJCL 38 (1990), S. 205; tiers., Federalism: Essential Con-
cepts in Evolution - The Case of the European Union: Fordham International Law Journal 
21 (1998), S. 746; Tushnet (Hrsg.), Comparative Constitutional Federalism. Europe and 
America, 1990; S. Schepers, Le droit fédéral en Europe. Un essai historique, 1991; S.A. Bihas, 
The European Court of Justice and the U.S. Supreme Court. Parallels in Fundamental Rights 
Jurisprudence: Hastings International and Comparative Law Review 15 (1992), S. 253; T. C. 
Fischer, „Federalism" in the European Community and the United States. A Rose by any ot-
her Name: Fordham International Law Journal 17 (1994), S. 389; G. A. Bermann, Taking 
Subsidiarity Seriously. Federalism in the European Community and the United States: Co-
lumbia Law Review 94 (1994), S. 331; Nicolaidis/Howse (Hrsg.), The Federal Vision. Legiti-
macy and Levels of Governance in the United States and the European Union, 2002; W. G. 
Renner, Föderalismus im Umweltrecht der Vereinigten Staaten und der Europäischen Ge-
meinschaft, 2003; R. D. Kelemen, The Rules of Federalism. Institutions and Regulatory Poli-
tics in the EU and Beyond, 2004. 

20 U. Everling, Zur föderalen Struktur der Europäischen Gemeinschaft, in: FS Karl Doeh-
ring, 1989, S. 179; A. Weber, Zur künftigen Verfassung der Europäischen Gemeinschaft: JZ 
1993, S. 325; A. La Pergola-. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 47 (1993), S. 1; 
A. D. Pliakos, La nature juridique de l'Union europénne: RTD eur. 29 (1993), S. 187; S. Oe-
ter, Souveränität und Demokratie als Probleme in der „Verfassungsentwicklung" der Europäi-
schen Union: ZaöRV 55 (1995), S. 659; den., Föderalismus, in: v. Bogdandy (Hrsg.), Euro-
päisches Verfassungsrecht, 2003, S. 59; Brown-John (Hrsg.), Federal-Type Solutions and Eu-
ropean Integration, 1995; M. Croisat/J.-L. Quermonne, L'Europe et le fédéralisme, 2. Aufl., 
Paris 1999; K. Hertel, Der Föderalismus als Prinzip überstaatlicher Gemeinschaftsbildung, 
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sich spätestens seit der förmlichen Einführung der Unionsbürgerschaft durch 

den Vertrag von Maastricht die Auskunft Ipsens umkehren und formulieren: 

Durch die Rechtsberührung mit dem Unionsrecht und die Gliedzugehörigkeit ihres 
Staates zur Union gelangen die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten in einen zusätzli-
chen Unions-Status, der den aus der Staatsangehörigkeit resultierenden verdoppelt. 

Eine genauere juristische Analyse dieses „zusätzlichen Status" gestaltet sich aber 

deshalb besonders schwierig, weil hier wie auch in anderen Bereichen keine all-

gemeine Begrifflichkeit für die juristische Erfassung föderaler Ordnungen — auf 

staatlicher wie überstaatlicher Ebene - zur Verfugung steht. Denn das traditio-

nelle Instrumentarium ist entweder völkerrechtlicher oder staatsrechtlicher Na-

tur. Seine Grundbegriffe sind sämtlich staatsbezogen und wurzeln theoretisch 

überwiegend in der traditionellen Allgemeinen Staatslehre der vorletzten Jahr-

hundertwende21. Die juristischen Kategorien für föderale Ordnungen haben 

sich so auf den Begriff des Bundesstaats verengt und interpretieren diesen im 

Kern als eine Form der Dezentralisierung eines Einheitsstaats22. Gerade deshalb 

sind diese Kategorien besonders ungeeignet, die europäische Integration zu er-

fassen23. 

1998; A. v. Bogdandy, Supranationaler Föderalismus als Wirklichkeit und Idee einer neuen 
Herrschaftsform, 1999, S. 61 fif.; M. Burgess, Federalism and European Union, 2000; M. Zu-
leeg, Die föderativen Grundsätze der Europäischen Union: NJW 2000, S. 2846; M. Nettes-
heim, Die konsoziative Föderation von EU und Mitgliedstaaten: ZEUS 5 (2002), S. 507 
(533 ff.); A. Weber, Zur föderalen Struktur der Europäischen Union im Entwurf des Europäi-
schen Verfassungsvertrags: EuR2004, S. 841. 

21 Zu ihrer Problematik generell C. Schönberger, Der „Staat" der Allgemeinen Staatslehre. 
Anmerkungen zu einer eigenwilligen deutschen Disziplin im Vergleich mit Frankreich, in: 
Beaud/Heyen (Hrsg.), Eine deutsch-französische Rechtswissenschaft?, 1999, S. 111 (116 ff., 
122 ff.); C. Möllers, Staat als Argument, 2000, S. 418 ff. Siehe dazu auch einerseits das Plä-
doyer für einen vollkommenen Abschied von der juristischen Staatslehre bei O. Lepsius, 
Braucht das Verfassungsrecht eine Theorie des Staates?: EuGRZ 2004, S. 370; andererseits 
die Vorschläge fur eine Erneuerung der Allgemeinen Staatslehre bei A. Voßkuhle, Die Renais-
sance der „Allgemeinen Staatslehre" im Zeitalter der Europäisierung und Internationalisie-
rung: JuS 2004, S. 2. 

22 Eingehende Grundsatzkritik an dieser Verengung numehr bei O. Beaud, La notion de 
pacte fédératif. Contribution à une théorie constitutionnelle de la Fédération, in: Kervégan/ 
Mohnhaupt (Hrsg.), Gesellschaftliche Freiheit und vertragliche Bindung in Rechtsgeschichte 
und Philosophie, 1999, S. 197 (204 ff, 226 ff). Ähnliche Schwierigkeiten hat der klassischen 
Staatslehre wegen dieser Verengung auch die Erfassung von Realunionen bereitet; dazu: D. S. 
Constantopoulos, in: FS Karl Gottfried Hugelmann, 1959, Bd. 1, S. 133; M. Stolleis, Die Auf-
lösung der Union zwischen Norwegen und Schweden von 1905, ein Jahrhundert später, in: 
FS Manfred Zuleeg, 2005, S. 46 (50 ff, 54 ff). 

23 Dazu M. Cappelletti/M. Secombe/J. Weiler, Integration Through Law: Europe and the 
American Federal Expérience — A General Introduction, in: dies. (Hrsg.), Integration 
Through Law, Bd. 1/1, S. 3 (13 ff.); vgl. auch H. Schneider, Föderale Verfassungspolitik für 
eine Europäische Union, in: ders./Wessels (Hrsg.), Föderale Union — Europas Zukunft?, 
1994, S. 21 (44 f.). 
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Denn Föderalismus ist mehr als der Bundesstaat und erst recht mehr als das 
Bundesstaatsbild der klassischen Allgemeinen Staatslehre, das sich am Einheits-
staat orientierte24 und nicht zufällig etwa in den Vereinigten Staaten nie Fuß ge-
faßt hat25. Die kontinentaleuropäische Staatstradition hat sich seit Bodin mit fö-
deralen Strukturen schwergetan, und spezifisch föderale Konzeptionen wie die 
seines Zeitgenossen Althusius haben hier lange Zeit nur ein Schattendasein ge-
fuhrt26. Alternative Entwürfe, wie sie gerade in Anknüpfung an Althusius etwa 
die Genossenschaftslehre bei Otto von Gierke oder Hugo Preußangeboten hat27, 
haben die staatsrechtliche Föderalismusdiskussion nicht in nennenswerter Weise 
beeinflussen können. Vor diesem Hintergrund stellt das traditionelle Instru-
mentarium, das sich Ende des 19. Jahrhunderts theoretisch endgültig verfestigt 
hat, keine handhabbaren Kategorien fiir föderale Ordnungen jenseits des Staates 
bereit. Eingeführt ist hier allein der Begriff des Staatenbundes. Dieser wird aber 
traditionell nur als negativ besetzter Gegenbegriff zum Bundesstaat verwendet. 
Er dient nicht einmal zur ernsthaften Analyse des positiven Rechts der klassi-
schen Staatenbünde selbst, die alle einen beträchdichen Grad an Eigenständig-
keit und autonomer Handlungsfähigkeit besaßen28. Erst recht erweist sich der 
Staatenbundbegriff in seiner klassischen Ausprägung als ungeeignet zum Ver-
ständnis heutiger überstaatlicher Staatenverbindungen29. Daneben gibt es nur 

24 Dazu E. Deuerlein, Föderalismus. Die historischen und philosophischen Grundlagen 
des föderativen Prinzips, 1972, S. 306 ff.; K. Nicolaidis, Conclusion: The Fédéral Vision Bey-
ond the Fédéral State, in: dies./Howse (Hrsg.), The Fédéral Vision, S. 439 (440 f.); D. Elazar; 
From Statism to Federalism. A Paradigm Shift: Publius 25:2 (1995), S. 5. 

25 E. Zoller, Aspects internationaux du droit constitutionnel. Contribution à la théorie de 
la fédération d'Etats: RdC 294 (2002), S. 39 (60 ff.) hebt mit Recht hervor, daß sich die Ver-
einigten Staaten nie als Bundesstaat im Sinne der kontinentaleuropäischen Staatstheorie des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts begriffen haben und dies auch heute nicht tun. Wie ungeignet 
der Bundesstaatsbegriff der klassischen Staatslehre fiir die Analyse der Vereinigten Staaten ist, 
hat im einzelnen A. La Pergola gezeigt: Residui „contrattualistici" e Struttura Federale 
Nell'Ordinamento Degli Stati Uniti, 1969. 

26 Dazu D. Elazar, The United States and the European Union: Models for their Epoch, 
in: Nicolaidis/Howse (Hrsg.), The Fédéral Vision, S. 31 (32 ff.); M. Burgess, Federalism and 
European Union, S. 1 ff. 

27 Vgl. M. Dreyer, Föderalismus als ordnungspolitisches und normatives Prinzip. Das fö-
derative Denken der Deutschen im 19. Jahrhundert, 1987, S. 371 ff; C. Schönberger, Das 
Parlament im Anstaltsstaat. Zur Theorie parlamentarischer Repräsentation in der Staats-
rechtslehre des Kaiserreichs (1871-1918), 1997, S. 337 ff. 

28 Zur Kritik des Staatenbundbegriffs der traditionellen Allgemeinen Staatslehre grund-
legend schon J. B. Westerkamp, Staatenbund und Bundesstaat. Untersuchungen über die Pra-
xis und das Recht der modernen Bünde, 1892, mit eingehender und unvoreingenommener 
Analyse des positiven Rechts der klassischen Staatenbünde; vgl. dazu auch H. Wagner, Grund-
begriffe des Beschlußrechts der Europäischen Gemeinschaften, 1965, S. 54 f. mit Fn. 20 f.; 
U. Scheuner, Struktur und Aufgabe des Bundesstaates in der Gegenwart. Zur Lehre vom Bun-
desstaat (1962), in: ders., Staatstheorie und Staatsrecht, S. 415 (415 f.). 

29 Hingegen sind Analysen zu den klassischen Staatenbünden auch im Hinblick auf die 
europäische Integration fruchtbar, wenn sie sich vom Staatenbund-Bundesstaat-Schema lösen 
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noch den Begriff der Internationalen Organisation, der aber nicht föderalismus-
bezogen ist. 

Es fehlt so für die Analyse föderaler Staatenverbindungen ein durchgebildetes 
Kategoriensystem in der Art, wie es für den (Einheits-)Staat zur Verfügung steht. 
Ein solches Kategoriensystem läßt sich nur entwickeln, wenn es überstaatliche 
föderale Gebilde ebenso in die Analyse einbezieht wie die herkömmlichen Bun-
desstaaten und damit ein allgemeines föderales Verfassungsrecht erschließt . In 
diesem Sinn hat Fritz Münch bereits 1962 betont31, 

„es würde sich lohnen, die Stellung der föderalen Elemente zwischen dem unorganisier-
ten Völkerrecht und dem Einheitsstaat, also in den Bereichen der internationalen Orga-
nisationen, der Gemeinschaften, der Staatenbünde, Realunionen und Bundesstaaten zu-
sammenfassend darzustellen". 

Ein derartiges allgemeines föderales Verfassungsrecht erlaubte auch eine andere 
Wahrnehmung der Rechtsordnung der Bundesstaaten; ihre spezifisch föderati-
ven Züge würden so angemessener erfaßt und nicht länger mit einheitsstaatli-
chen Kategorien fehlgedeutet32. Auch in den Bundesstaaten besteht wie in allen 
föderalen Staatenverbindungen ein duplex regimen, eine Zweiteilung der öffent-
lichen Gewalt, in der sich das Ganze der jeweiligen Ordnung nur aus der Zu-
sammenschau von Bund und Einzelstaaten, aus der Analyse ihres wechselseiti-
gen Ergänzungsverhältnisses ergibt33. Die Grundsituation des duplex regimen 
teilt der Bundesstaat mit allen anderen föderalen Staatenverbindungen, auch 
wenn diese in heutigen konsolidierten Bundesstaaten an systemprägender Be-
deutung häufig stark eingebüßt hat. Vor dem Hintergrund dieser Gemeinsam-

und stattdessen das tatsächliche positive Recht der klassischen Staatenbünde vergleichend ein-
beziehen; grundlegend dazu: M. Forsyth, Unions of States. The Theory and Practice of Confe-
deration, 1981; vgl. auch: D.J. Elazar/I. Greilsammer, in: Cappelletti u.a. (Hrsg.), Integra-
tion Through Law, Bd. 1/1, S. 122 fF.; I. D. Duchacek, Consociations of Fatherlands. The Re-
vival of Confederal Principles and Practices, in: Publius 12 (1982), S. 129; A. La Pergola: 
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 47 (1993), S. 13 fF.; F.K. Lister, The Euro-
pean Union, the United Nations, and the Revival of Confederal Governance, 1996; M. Bur-
gess, Federalism and European Union, S. 253 fF. 

30 Die Notwendigkeit eines derartigen allgemeinen föderalen Verfassungsrechts betont 
auch E. Zoller in ihren Haager Vorlesungen über die völkerrechtlichen Elemente des US-ame-
rikanischen Bundesstaats: RdC 294 (2002), S. 55 f. 

31 F. Münch-, DÖV 1962, S. 652; in diese Richtung auch I. Seidl-Hohenveldern, Das föde-
ralistische Prinzip als Mittel einer vergleichenden Darstellung des Rechtes der Internationalen 
Organisationen, in: FS Gerhard Leibholz, Bd. 1, 1966, S. 795. 

32 Vgl. dazu fur die Vereinigten Staaten A. La Pergola, Residui „contrattualistici"; E. Zoller. 
RdC 294 (2002), S. 60 fF. La Pergola wie Zoller zeigen auf, wie wenig die einheitsstaatliche 
Begriflfsfolie des traditionellen Bundesstaatsbegriffs den föderalen Strukturen der USA ge-
recht zu werden vermag. 

33 Vgl. dazu am Beispiel der Grundrechte im deutschen Bundesstaat R. Wahl, Grund-
rechte und Staatszielbestimmungen im Bundesstaat: AöR 112 (1987), S. 26 (31 fF.), der dafür 
plädiert, insoweit den eigenständigen Verfassungsraum der Länder ernst zu nehmen. 
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